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Liebe Patientin, 
lieber Patient,
wer von heute auf morgen mitten aus dem
Leben heraus dazu gezwungen ist, sich mit sei-
ner Krankheit auseinander zu setzen, der hat
viel Zeit zum Nachdenken. Viele Patienten ver-
suchen eine Art Zwischenbilanz zu ihrem bis-
herigen Leben zu ziehen: Was war gut, was war
schlecht? Gibt es etwas, das ich heute anders
machen würde?

An irgendeiner Stelle in diesem Prozess kommt
dann fast immer die Frage, ob man in gewisser
Weise nicht selbst schuld sei an der Krebser-
krankung. „Bin ich nach außen zu verschlossen,
habe ich zu viel in mich hineingefressen? Frisst
mich die Krankheit deshalb jetzt von innen auf?

Soll ich vom Schicksal oder von einer höheren
Macht bestraft werden?“

Solche Fragen mögen verständlich sein – sie ent-
behren jedoch jeder wissenschaftlichen Grund-
lage. Krebs ist nicht wählerisch. Er befällt Jovia-
le wie Introvertierte, Gläubige und Atheisten. Es
gibt sie nicht, die immer wieder zitierte Krebs-
persönlichkeit. Und deshalb gibt es keinen
Grund für Schuldgefühle. Wenn Sie über dieses
Thema reden möchten, sprechen Sie uns an.
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Vielen Menschen wird schon übel, wenn
sie an schlechten Geschmack im Mund
oder widerlichen Mundgeruch nur den-
ken. Eine sorgfältige Mundpflege dient
deshalb dem allgemeinen Wohlbefinden.
Für Tumorpatienten, die sich gerade einer
Chemo- oder Strahlentherapie unterzie-
hen, ist sie außerdem wichtig, um die
drohende Infektionsgefahr abzuwenden.

Auch wer prinzipiell weiß, wie wichtig
Zähneputzen und Mundspülungen sind,
neigt dazu, die Mundpflege zu „verges-
sen“, wenn er oder sie gerade andere Pro-
bleme hat. Schließlich hat man schon
genug zu kämpfen mit Erschöpfung,
Appetitlosigkeit und Übelkeit. Außerdem
können wunde Stellen im Mund das Zäh-
neputzen zur schmerzhaften Angelegen-
heit werden lassen.

Mundpflege gegen
Entzündung
Trotzdem ist die sorgfältige Mundpflege
gerade für Patienten unter Strahlen- und
Chemotherapie wichtig, zum einen, um
Infektionen im Mundraum unter Kontrol-
le zu halten, zum anderen zur Erhaltung
der eigenen Zähne.

Chemo- und Strahlentherapie schädigen
nicht nur Tumore, sondern alle schnell
wachsenden Zellen im Körper, also auch
die der sich regelmäßig erneuernden
Mundschleimhaut, des Gaumens und der
Lippen. Der gesamte Mundraum ist des-
halb während der Therapie gegen mecha-
nische Verletzungen besonders empfind-
lich. Es entstehen schnell wunde Stellen,
manchmal sogar Bläschen, die sozusagen
die Eintrittspforten sind für alle möglichen
Entzündungserreger. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie uns jede
Entzündung oder Belagbildung im Mund
zeigen. Wir prüfen dann, ob sich dahin-
ter eine Infektion mit Bakterien, Pilzen
oder Viren verbirgt, die möglicherweise
medikamentös behandelt werden muss.

mieden werden. Vorsichtiges, aber gründ-
liches Reinigen ist immer besser als kraft-
volles und kurzes Schrubben.

Wenn die Zahnpflege sehr schmerzhaft ist,
können schmerzmittelhaltige Salben, Lö-
sungen oder Sprays helfen. Sprechen Sie
uns darauf gegebenenfalls an, wir beraten
Sie gerne.

Trinken Sie viel – 
vermeiden Sie Saures
Auch die Speichelproduktion kann sich
unter der Therapie so weit verringern, dass
es zu unangenehmen Belägen im Mund
kommt. Es ist ratsam, diese Beläge vor-
sichtig abzuwischen und den Mund an-
schließend zu spülen.

Viele Patienten bevorzugen für die Spü-
lung besonders saure Fruchtsäfte, weil sie
im Mund ein angenehmes Frischegefühl
erzeugen. Auf Dauer richten säurehaltige
Säfte allerdings eher Schaden an; denn die
Säuren verbleiben über Stunden im Mund-
raum und zerstören den empfindlichen
Zahnschmelz. Auch Magensäure greift den
Zahnschmelz an. Deshalb ist die Mund-
pflege nach dem Erbrechen besonders
wichtig.

Gegen die Mundtrockenheit sollten Sie
möglichst viel trinken. Erlaubt ist, was
schmeckt – allerdings möglichst keine sau-
ren Fruchtsäfte. Erfahrene Tumorpatienten
empfehlen viel Wasser und Kräutertees
oder auch einen Aufguss aus frischem 
Ingwer.

Vor der Therapie 
zum Zahnarzt
Das Risiko von Entzündungen im Mund-
raum ist umso größer, je schlechter ein Pa-
tient Mund und Zähne vor der Therapie
gepflegt hat.

Wenn vor Beginn der Therapie noch ein
Zahnarztbesuch möglich ist, dann nehmen
Sie ihn unbedingt wahr, um verborgene
Entzündungen wirkungsvoll bekämpfen
zu lassen. Viele Menschen haben Zahn-
fleischentzündungen, von denen sie im
normalen Alltag gar nichts spüren. Der
Zahnarzt kann dagegen etwas tun und
Ihnen außerdem weitergehende Tipps zur
schonenden Mundpflege geben.

Bürste, Creme und
Mundspülung
Es ist eine Binsenweisheit, die natürlich
auch für Tumorpatienten gilt: Gut gepfleg-
te Zähne lassen sich länger erhalten als ver-
nachlässigte. Bei wunden Stellen oder
leichten Entzündungen im Mund sind eine
weiche Zahnbürste und eine milde
Zahncreme hilfreich. Viele Patienten emp-
finden Mundspülungen mit einem alko-
holfreien Mundwasser oder mit Salbei und
Kamille als sehr angenehm.

Die Zahnzwischenräume kön-
nen mit Zahnseide, einer
Munddusche oder mit so ge-
nannten Interdentalbürsten
gereinigt werden. Probieren
Sie selbst aus, womit Sie am
besten zurechtkommen. Auf
jeden Fall sollten zusätzliche
Zahnfleischverletzungen ver-

Mundpflege
während der

Therapie

N a c h s o r g e
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Die Diagnose Krebs bedeutet wohl für
jeden Menschen eine existenzielle Be-
drohung und damit eine einschneidende
Lebensveränderung. Das gilt nicht nur
für Krebspatienten, sondern auch für An-
gehörige und Freunde. Sie machen sich
Sorgen und sind unsicher, ob und wenn
ja, wie sie dem Patienten helfen können.
Die häufigsten Fragen und Antworten
dazu haben wir Ihnen im Folgenden zu-
sammengestellt.

Kann ich als Ange-
höriger überhaupt
wirklich helfen?

Auf jeden Fall. Mit-
fühlend zuhören oder
einfach nur „da sein“,
das ist mindestens ge-
nauso wichtig wie

eine hervorragende medizinische Betreu-
ung. Als nächster Angehöriger sollten Sie
den Patienten auch zu Arztbesuchen be-
gleiten. Das gilt ganz besonders für Termi-
ne, bei denen Untersuchungsergebnisse
mitgeteilt und Therapiemöglichkeiten dis-
kutiert werden. Nur wenn der Patient aus-
drücklich allein sein will, sollten Sie die-
sen Wunsch respektieren.

Soll man in der Familie offen über die
Krankheit reden?

Ja, unbedingt. Denn der Gedanke, viel-
leicht an der Krankheit sterben zu müssen,
ist für den Patienten zunächst einmal ein
Schock, den er zu bewältigen hat. Und da
gehört das Gespräch im Allgemeinen
dazu. Allerdings sollten Sie als Angehöri-
ger nicht von sich aus das Gespräch eröff-
nen. Den Zeitpunkt für das Gespräch muss
der Patient bestimmen.

Und wie verhalte ich mich dann im 
Gespräch?

Nun, eine wichtige Botschaft habe ich be-
sonders für Männer von krebskranken
Frauen: Vermeiden Sie es, über den Krebs
wie über ein Übel zu reden, das sich nach
Art eines Heimwerkers reparieren oder gar
ausmerzen lässt. Hören Sie zunächst ein-
fach zu. Nehmen Sie die Ängste und Sor-
gen Ihres Angehörigen ernst. Und geste-
hen Sie ihm ruhig, dass Sie auch keine
schnelle Lösung wissen. Versichern Sie
aber gleichzeitig, dass Sie immer an der
Seite des Patienten stehen werden.

Soll ich als Angehöriger auch über
meine eigenen Ängste reden?

Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie den Kranken
wissen lassen, dass Sie sich um ihn sorgen,
dass es Sie traurig macht, ihn leiden zu
sehen, dann ist das sicher keine Belastung
für den Patienten. Solche Gefühle sind
Ausdruck Ihrer ganz persönlichen Anteil-
nahme, und die tut dem Patienten immer
gut. Verlangen Sie nur vom Patienten nicht,
die Probleme zu lösen, die Sie als Angehö-
riger mit der Erkrankung des Patienten
haben. Im Zweifelsfall suchen Sie sich
selbst professionelle Hilfe. Adressen und
weitere Informationen dazu erhalten Sie
beispielsweise bei der Deutschen Krebsge-
sellschaft in Frankfurt.

Ist es sinnvoll, öfter über die Krankheit
reden?

Wie gesagt, darüber entscheidet der Pa-
tient. Seien Sie aufmerksam, versuchen Sie
das Bedürfnis zu erspüren – aber machen
Sie aus der Krankheit keine Ganztagsbe-
schäftigung. Ein Krebspatient kann lange
Zeit ganz normale Dinge tun, ohne stän-
dig an seine Krankheit erinnert werden zu
müssen. Leben Sie also Ihren gemeinsamen
Alltag, fahren Sie in Urlaub und sorgen Sie
immer wieder für Freiräume, in denen das
Gespräch möglich ist.

Wie reagiere ich am besten, wenn 
mein Partner partout nicht über seine
Sorgen und Ängste reden möchte? 

Wenn jemand nicht reden möchte, dann
muss man das akzeptieren. Es gibt dafür
seitens der Patienten die unterschied-
lichsten Gründe. Oft ist es Rücksichtnahme
auf die familiäre Situation; Patienten
wollen den Partner mit ihren Ängsten
nicht noch zusätzlich belasten und suchen
möglicherweise Unterstützung bei Freun-
den oder finden Hilfe bei sozialen Einrich-
tungen. Eine solche Entscheidung muss
respektiert werden, auch wenn Sie als Part-
ner diese Lösung nicht für besonders
glücklich halten.

Soll man Kindern
die ganze Wahr-
heit sagen? Ihnen
beibringen, dass
Vater oder Mutter
möglicherweise
sterben wird?

Das hängt vom
Krankheitsstadium
und vom Alter des
Kindes ab. Kinder
haben sensible An-
tennen dafür, wie es
ihren engsten Be-
zugspersonen geht.
Es macht also kei-
nen Sinn, eine unter

Umständen lebensbedrohliche Krankheit
einfach zu verleugnen. Wenn es um den
Tod geht, sollten bei Kindern immer die
Themen Abschiednehmen und Erinnern im
Vordergrund stehen. Trauer und Tränen ge-
hören da leider dazu; das Bewusstsein, dass
die gemeinsam verbrachte Zeit etwas Un-
auslöschliches ist, kann bei der Bewälti-
gung aber helfen. 

Wenn Sie zu dieser Frage professionelle
Unterstützung benötigen, so wenden Sie
sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne 
weiter.

3Wie
kann ich meinen

Angehörigen
unterstützen

? N a c h g e f r a g t
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Wer hätte von diesem Wunder wohl noch
nicht geträumt? – Dass der Krebs einfach
wieder verschwindet. Ganz spontan und
ohne Zutun des Arztes. Tatsächlich kom-
men solche Spontanheilungen vor, auch
wenn unter Fachleuten darüber meist nur
hinter vorgehaltener Hand geredet wird.

Wenn von einem Wunder die Rede ist, ver-
setzt das gestandenen Schulmedizinern
zunächst einen Stich. Schließlich arbeiten
sie mit naturwissenschaftlich anerkannten
Methoden, sie verstehen sich als aufge-
klärte Ärzte und nicht als Voodoo-Priester.
Wunder: das klingt in ihren Ohren – wenn
schon nicht nach höheren Mächten – nach
niederen Instinkten, das heißt, nach skru-
pelloser Geschäftemacherei von selbst er-
nannten Heilern.

Und doch ist es so: Jeder schulmedizinisch
arbeitende Krebsspezialist kennt Patienten,
bei denen jede Hoffnung auf Heilung auf-
gegeben worden war und die dennoch –
teilweise ohne ärztliches Zutun – wieder
gesund wurden.

Spontanremissionen
Weil sie mit dem Begriff „Wunder“ ihre
Schwierigkeiten haben, reden Mediziner
lieber von Spontanremission: Sie ist defi-
niert als spontane Rückbildung des Tu-
mors, ohne dass eine gezielte medizinische
Behandlung stattgefunden hat. Bei der
vollständigen Remission sind Tumorzei-
chen überhaupt nicht mehr nachweisbar,
bei der teilweisen (partiellen) Remission
sind sie um mindestens die Hälfte zurück-
gegangen.

Vergleichsweise häufig sind Spontan-
remissionen beim Schwarzen Hautkrebs

(Malignes Melanom). Berichtet wird von
vier bis 15 Prozent der malignen Mela-
nome, die sich spontan zurückbilden.
Schlechter sieht es allerdings aus, wenn der
Hautkrebs Tochtergeschwülste entwickelt
hat: Solche Metastasen bilden sich nur zu
etwa 0,25 Prozent spontan wieder zurück.
Auch Nierenkrebs kann in bis zu acht Pro-
zent der Fälle spontan ausheilen, bei lang-
sam voranschreitenden Non-Hodgkin-
Lymphomen (NHL) sind es fünf bis 23 
Prozent. Ein selten vorkommender Tumor
des Nervensystems, das so genannte
Neuroblastom, kann bei Kindern in einem
bestimmten Stadium sogar in bis zu 80 Pro-
zent der Fälle spontan ausheilen.

Vorsicht vor 
„gemachten Wundern“
Natürlich gibt es auch Wunder, die gar
keine sind. Wenn jemand plötzlich und un-
erwartet von einer lebensbedrohlichen Er-
krankung genesen ist, dann ist es legitim
nachzufragen, ob das Leiden denn tat-
sächlich auch richtig diagnostiziert wurde.
Nicht jeder verdächtige Schatten im Rönt-
genbild ist ein Lungenkrebs. Nicht selten
aber empfinden viele Betroffene die Kor-
rektur der ursprünglich falschen Diagnose
als Wunder, das ihnen widerfahren ist.

Wunder können auch „gemacht“ sein.
Prinzipiell ist das ganz einfach. Man er-
klärt beispielsweise eine völlig harmlose
Substanz, die im Blut vorkommt, als Mar-
ker für das Wachstum eines Tumors. Wird
bei der Blutuntersuchung die Substanz
nachgewiesen, dann gilt das als Zeichen
für Tumorwachstum. Findet der „Thera-
peut“ dann Mittel und Wege, die Konzen-
tration dieser Substanz im Blut abzusen-
ken, dann steht das für die vermeintliche
Rückbildung des Tumors.

Wohlgemerkt: Kein Tumorwachstum ist bei
diesem kriminellen Handeln beeinflusst
worden, lediglich die Konzentration einer
harmlosen Substanz im Blut. Beim Patien-
ten wird aber der Eindruck erweckt, der
„Therapeut“ habe ein Wunder vollbracht.

?
Ü b e r b l i c k

SindWunder
wirklich möglich

Spontanheilung bei
Krebserkrankungen
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Andererseits gibt es auch Wunder, die sich
im Lauf der Zeit gewissermaßen weiter-
entwickeln, die letztlich erklärbar und als
Heilerfolg wiederholbar geworden sind.
Vor 25 Jahren beispielsweise kam die
Rückbildung eines Hodentumors einem
Wunder gleich. Heute können mehr als 90
Prozent der betroffenen – meist jungen –
Männer von diesem Tumor auf Dauer
geheilt werden. Aus dem Wunder von
gestern ist der Therapieerfolg von heute
geworden.

Doch zurück zu dem, was wir heute noch
Wunder oder unerklärbare Heilungsver-
läufe nennen: Die systematische Beschäfti-
gung mit solchen Phänomenen ist enorm
wichtig; denn hinter den Wundern stecken
häufig biologische Mechanismen, die der
Organismus selbst zur Bekämpfung von
Tumorwachstum einsetzt. Wenn man
diese Mechanismen verstanden hat, lassen
sich daraus auch neue Strategien zur
Behandlung von bösartigen Tumoren ab-
leiten.

Tatsächlich haben sich in der modernen
Krebstherapie bereits einige Verfahren eta-
bliert, die letztlich biologische Modelle der
Tumorbekämpfung nachahmen. Bei der
Behandlung bestimmter Brustkrebsarten
werden heute beispielsweise Medikamen-
te eingesetzt, die gezielt den Hormon-
haushalt der Frau beeinflussen und damit
die Situation nach den Wechseljahren imi-
tieren. Im Labor hergestellte Antikörper,
die exakt eine einzige Struktur auf der
Oberfläche bestimmter Krebszellen erken-
nen, sind unter anderem bei der Bekämp-
fung so genannter Non-Hodgkin-Lym-
phome (NHL) mittlerweile Standard.

Ohne die Bildung von Blutgefäßen im
Tumorgewebe kann der Krebs nicht über-
leben. Wenn ein Tumor nicht mit Blut ver-
sorgt wird, kann er nicht wachsen und
bildet sich zurück. Die Hemmung der
Blutgefäßbildung in Tumoren – die Anti-
Angiogenese – ist mittlerweile Bestandteil
einiger Therapiekonzepte.

Viele Wunder werden bleiben
Trotz dieser beeindruckenden Forschungs-
erfolge kann man nicht erwarten, dass
jedes Wunder oder jede Spontanremission
in der Zukunft erklärbar sein wird. Das
biologische System Mensch funktioniert
nicht eindimensional nach dem Muster
eines Schalters, der nur auf An oder Aus
stehen kann. Wer will beispielsweise genau
bestimmen, welchen Anteil eine Chemo-
therapie an der erfolgreichen Bekämpfung
eines Tumors wirklich hat? Ist es die Wirk-
substanz allein oder ist es auch die Verän-
derung der Lebensumstände, die der Pa-
tient seit der Diagnose seiner Erkrankung
erfahren hat? Ist es die Zuwendung seiner
Angehörigen oder sein Entschluss, die
Krankheit zunächst zu verdrängen? Wie
wichtig ist für den Therapieerfolg die Tat-
sache, dass sich ein Patient mit seiner
Krankheit auseinandersetzt? Was genau
bewirken erfüllende Gespräche mit nahen
Angehörigen oder Freunden?

Wunder lassen sich nicht 
erzwingen
Eine schlüssige Antwort auf all diese Fra-
gen gibt es bisher nicht, und ob es sie je-
mals geben wird, erscheint für Ärzte und
Patienten zunächst einmal zweitrangig.
Denn es gilt, hier und heute die Erkran-
kung möglichst wirkungsvoll zu be-
handeln und gegebenenfalls auch
die Tatsache zu bewältigen,
dass eine komplette Heilung
nicht möglich ist.

Festzuhalten ist, dass uner-
klärbare Heilungsverläufe in
der Krebsbehandlung häufiger
sind als gemeinhin angenom-
men. Festzuhalten ist auch, dass
sich Wunder nicht erzwingen lassen. Es
ist bisher nicht gelungen, zwischen dem
Auftreten von Spontanremissionen einer-
seits und willentlicher Anstrengung, be-
stimmten Persönlichkeitsmerkmalen, fes-
ten Überzeugungen oder dem Umgang
mit der Erkrankung andererseits einen Zu-
sammenhang herzustellen.

Was bedeutet das praktisch? Eine uner-
wartete Wendung im Krankheitsgeschehen
ist bei allen Patienten möglich. Und es ist
durchaus sinnvoll, etwas für dieses Wun-
der zu tun; es gibt allerdings keinerlei Ga-
rantie dafür, dass es funktioniert.

Falsche Heilsversprechen
Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen jemand
Heilung oder gar Wunderheilung ver-
spricht. Heilsversprechen oder auch nur
die Aussicht auf Heilung bei schweren
Tumorerkrankungen ohne objektiven
Wirksamkeitsnachweis sind unlauter, im
schlimmsten Fall kriminell, spätestens
dann, wenn mit Angst oder der möglichen
Aussicht auf Heilung Geschäfte großen
Stils gemacht werden.

Sie haben das Recht, alles das zu tun, was
Ihnen gut tut – und Ihr behandelnder Arzt
wird das respektieren. Je offener Sie da-
rüber reden, was Sie ganz persönlich tun,
um die Erkrankung zu überwinden, desto
wirkungsvoller können wir Sie dabei
unterstützen.

Keine individuelle Prognose
Das Phänomen der Spontanremissionen
relativiert auch den Wert von so genannten

Prognosen. Viele Patienten wollen
wissen, wie viel Zeit Ihnen

noch verbleibt. Selbstver-
ständlich gibt es große

Studien, in denen die
mediane Überlebens-
zeit in Abhängigkeit
von einer bestimmten
Therapie untersucht

wurde: Solche Studiener-
gebnisse lassen sich jedoch

nie auf den Einzelfall über-
tragen – gerade wegen der immer

wieder möglichen überraschenden Wen-
dung im Krankheitsgeschehen. Oder an-
ders ausgedrückt: Wenn Sie von medianer
Überlebenszeit hören, dann machen Sie
sich klar, dass jedem zweiten Patienten
mehr Zeit verbleibt als die dort angegebe-
nen Monate oder Jahre.
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Viele Patienten wollen heute vorsorglich
bestimmen, welche medizinischen Leis-
tungen sie wünschen, wenn sie selbst
einmal nicht mehr entscheidungsfähig
sind. Etwa sieben Millionen Menschen
in Deutschland haben für sich ganz per-
sönlich bereits eine so genannte Pa-
tientenverfügung formuliert. Lesen Sie
hier, was Sie bei der Erstellung einer sol-
chen Verfügung beachten sollten.

Juristisch gesehen stellt die Patientenver-
fügung eine rechtlich bindende Willenser-
klärung dar. Häufig haben ältere Men-
schen das Bedürfnis, eine solche Verfü-
gung zu formulieren, weil sie befürchten,
dass die moderne Medizin ihr Sterben un-
nötig verlängert.

Eine Patientenverfügung kann aber in
jedem Lebensalter und nicht erst im An-
gesicht des nahen Lebensendes verfasst
werden. In ihr kann ein Patient selbstver-
ständlich auch zum Ausdruck bringen,
dass er mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln so lange wie möglich am Leben ge-
halten werden will.

Keine verbindliche Form
Offizielle formale Anforderungen an eine
Patientenverfügung existieren derzeit
nicht. Die Arbeitsgruppe „Patientenauto-
nomie am Lebensende“ hat im Auftrag des
Bundesjustizministeriums jedoch hilfrei-
che Empfehlungen erarbeitet. Eine Patien-
tenverfügung sollte demzufolge mindes-
tens folgende Angaben enthalten:

Personalien des Patienten
Beschreibung der Situationen, in
denen die Verfügung gelten soll 
(z. B. im unmittelbar bevorstehenden
Sterbeprozess oder für den Fall einer
unumkehrbaren Gehirnschädigung)
Festlegung zu konkreten ärztlichen
und pflegerischen Maßnahmen (Beat-
mung, künstliche Ernährung usw.)
Nachweis der zum Zeitpunkt der 
Formulierung der Patientenverfügung
bestehenden Einwilligungsfähigkeit
(Bescheinigung von Arzt oder Notar)

Eine sehr hilfreiche Sammlung geeigneter
Textbausteine enthält die Informations-
broschüre des Bundesjustizministeriums
(siehe Kasten).

Wie erfährt der Arzt 
von meiner Patienten-
verfügung?
Mit einer Patientenverfügung können Sie
dokumentieren, wie Sie behandelt werden
möchten, wenn Sie selbst nicht mehr ent-
scheiden können. Es ist allerdings wichtig,
dass Ihr Wille den zuständigen Ärzten
auch zur Kenntnis gebracht wird. Zusätz-
lich zur Patientenverfügung benötigen Sie
daher jemanden, der Ihre Patientenverfü-
gung kennt und den Ärzten gegenüber
Ihre Interessen vertritt.

Weil das so ist, macht es Sinn, eine Patien-
tenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht
oder einer so genannten Betreuungsverfü-
gung zu kombinieren.

Mit der Vorsorgevollmacht bestimmen Sie
eine Person Ihres Vertrauens, die Sie ver-
tritt, wenn Sie nicht mehr für sich selbst
sprechen können. Diese Vorsorgevoll-
macht kann sich auf die Gesundheitsfür-
sorge beschränken, aber auch auf andere
Bereiche, beispielsweise die Vermögens-
verwaltung, ausgedehnt werden.

Wenn Sie niemanden zum Bevollmächtig-
ten erklärt haben, wird das Vormund-
schaftsgericht im Bedarfsfall für Sie einen
Betreuer bestimmen. Wer Ihr persönlicher
Betreuer werden soll, können Sie im Rah-
men der so genannten Betreuungsverfü-
gung festlegen. Selbstverständlich sollte
Ihr Vorsorgebevollmächtigter oder der von
Ihnen gewünschte Betreuer auch Auskunft
darüber geben können, wo die Patienten-
verfügung hinterlegt ist. Außerdem ist es
sinnvoll, einen Hinweis auf die bestehende
Patientenverfügung ständig bei sich zu 
tragen.

Ist eine Patienten-
verfügung verbindlich?
Es gibt bisher keine gesetzlich verankerte
Verpflichtung zur Beachtung einer Patien-
tenverfügung. Allerdings hat der XII. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs in seiner Ent-
scheidung vom 17. März 2003 erklärt, dass
es die Würde des Menschen gebiete, eine
im einwilligungsfähigen Zustand formu-
lierte Patientenverfügung auch dann noch
zu respektieren, wenn der Patient zu ei-
genverantwortlichem Entscheiden nicht
mehr in der Lage ist.

Voraussetzung ist jedoch, dass in der Pa-
tientenverfügung möglichst konkret fest-
gelegt ist, was der Patient will und was
nicht. Formulierungen wie „qualvolles Lei-
den“ oder „Dahinvegetieren“ oder „realis-
tische Aussicht auf ein erträgliches Leben“
helfen nicht weiter, weil sie von jedem Ein-
zelnen anders ausgelegt werden können.

Patientenverfügung

Weitere Infos

Bundesministerium der Justiz (BMJ):

Broschüre „Patientenverfügung“
mit Textbausteinen zur Erstellung
einer individuellen Patienten-
verfügung.

Broschüre „Betreuungsrecht“ 
mit Mustern für Vorsorgevollmacht
und Betreuungsverfügung.

Beide Broschüren können Sie im
Internet unter www.bmj.bund.de 
oder auf dem Postweg erhalten bei:

GVP Gemeinnützige Werkstätten
BMJ Broschürenversand
Maarstraße 98 a · 53227 Bonn
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Unerträgliche Schmerzen, voranschrei-
tender körperlicher und geistiger Verfall,
Hinauszögern des Sterbens durch Appa-
rate: Die Angst vor qualvollem Sterben
einerseits und der Wunsch nach einem
menschenwürdigen Ende des Lebens an-
dererseits bilden die Hauptmotive für
den immer wieder geäußerten Wunsch
nach Sterbehilfe.

Nach einer Befragung des Allensbach-In-
stituts aus dem Jahr 2001 wollen 70 Pro-
zent der Deutschen, dass die aktive Ster-
behilfe straffrei gestellt wird. Die Deutsche
Hospizstiftung auf der anderen Seite hat
in einer eigenen Untersuchung festgestellt,
dass der Anteil der Sterbehilfe-Befürwor-
ter auf 35 Prozent sinkt, wenn Schmerzen
und andere Beschwerden wie Atemnot
oder Übelkeit in der letzten Lebensphase
wirksam behandelt werden. Die Einstel-
lung zur Sterbehilfe kann sich in Abhän-
gigkeit von den konkreten Bedingungen
am Ende des Lebens also ändern. Was aber
ist Sterbehilfe eigentlich genau?

Passive, aktive und indirekte 
Sterbehilfe

Als passive Sterbehilfe wird im Allgemei-
nen die Unterlassung von lebensverlän-
gernden Maßnahmen bezeichnet. Der Ver-
zicht auf die künstliche Beatmung oder auf
die Blutwäsche, die Nicht-Behandlung
einer Lungenentzündung oder die Ein-
stellung der künstlichen Ernährung: In all
diesen Situationen tritt der Tod ein, weil
Ärzte und Pflegepersonal abgewartet
haben, ohne etwas zu tun. Diese passive
Sterbehilfe beim todkranken Patienten ist
in Deutschland dann nicht strafbar, wenn
sie dem Wunsch des Patienten entspricht.

Davon abzugrenzen ist die aktive Sterbe-
hilfe. Sie bedeutet das aktive Herbeiführen
des Todes, beispielsweise durch eine Über-
dosis an Narkose- oder Schmerz- und Be-
ruhigungsmitteln. Die aktive Sterbehilfe ist
in Deutschland verboten und wird als
„Totschlag auf Verlangen“ nach § 216 des
Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe

von sechs Monaten bis zu fünf Jahren be-
straft. Wenn Ärzte die Verkürzung des Le-
bens wegen einer wirksamen Schmerzbe-
handlung in Kauf nehmen, leisten sie indi-
rekte Sterbehilfe. Der Tod des Patienten ist
in diesem Fall sozusagen die Nebenwir-
kung einer Behandlung, die ursprünglich
der Verbesserung der Lebensqualität dien-
te. Diese Form der Sterbehilfe ist so gut wie
nie strafbar.

Assistierter Suizid

Eine weitere Art der Sterbehilfe ist die Bei-
hilfe zum Selbstmord, auch assistierter Su-
izid genannt. Der Patient setzt seinem
Leben selbst ein Ende, und zwar mit einem
tödlich wirkenden Medikament, das ihm
zuvor ein Arzt besorgt und bereitgestellt
hat. Der Patient ist Handelnder, er behält
die komplette Kontrolle bis zum Schluss.
Damit jede Beeinflussung ausgeschlossen
ist, bleibt der Beschaffer des Medikaments
in Deutschland im Zweifelsfall nur dann
straffrei, wenn er nach der Bereitstellung
den Raum verlässt.

Selbstbestimmung oder Dammbruch?

Die genaue Abgrenzung der einzelnen
Sterbehilfe-Formen ist sehr schwierig: Die
indirekte Sterbehilfe sollte im Rahmen
einer sorgfältig dosierten Schmerztherapie
eigentlich nicht vorkommen. Wer wissent-
lich mehr Schmerzmittel verabreicht als
nötig, leistet unter Umständen bereits ak-
tive Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe bein-
haltet immer auch einen aktiven Vorgang:
Irgendjemand muss die Beatmungsma-
schine ausstellen oder die Ernährungs-In-
fusion abhängen. Die eigentliche Diskus-
sion dreht sich deshalb meist um die akti-
ve Sterbehilfe. Befürworter geben unter an-
derem zu bedenken, dass eine tödlich wir-
kende Spritze humaner sei als ein Nah-
rungsentzug, der erst nach mehreren
Tagen zum Tod führt.

Kritiker der aktiven Sterbehilfe warnen ein-
dringlich vor einer Aufweichung des
Tötungsverbotes. Wenn die Tötung eines
Menschen durch einen anderen erst einmal
legalisiert worden sei, käme es zu einem
Dammbruch: Die Kriterien zur Durch-
führung aktiver Sterbehilfe würden im 
Lauf der Zeit verwässern. Zudem könnte
aus dem Recht auf ein menschenwürdiges
Sterben gesellschaftlich für Schwerst-
kranke geradezu eine Pflicht zum vorzei-
tigen Sterben werden, sei es um Angehöri-
gen „nicht mehr zur Last zu fallen“ oder 
um dem Gesundheitssystem Kosten zu 
ersparen.

Dokumentation des Patientenwillens

Einig sind sich Befürworter und Kritiker
der Sterbehilfe darin, dass die Selbstbe-
stimmung von Patienten verbesserungs-
würdig ist. In so genannten Patientenver-
fügungen kann man zwar schon heute fest-
legen, welche Behandlung man im letzten
Lebensabschnitt wünscht und welche
nicht; allerdings ist die rechtliche Verbind-
lichkeit dieser Dokumente bisher nicht ein-
deutig geklärt. Ein entsprechender Gesetz-
entwurf wird für die laufende Legislatur-
periode erwartet.

S t i c h w o r t

Sterbehilfe
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Lassen Sie sich
nicht verunsichern!

Täglich Vollkornbrot
reduziert das Darmkrebsrisiko

Mit viel Obst und Gemüse allein kann man
sich zwar nicht vor jeder Krebsart schützen,
trotzdem ist vollwertige Ernährung wichtig. So
lautet das Fazit, das sich derzeit aus der welt-
weit größten Langzeit-Untersuchung zu Krebs
und Ernährung, der EPIC-Studie, ziehen lässt.
Die Datenlage zum Obst- und Gemüsekon-
sum könne bisher noch nicht endgültig inter-
pretiert werden, so Professor Heiner Boeing,
der Leiter eines der beiden deutschen EPIC-
Studienzentren. Wirklich robuste Daten liegen
laut Boeing aber zum Darmkrebsrisiko vor:
Wer seine Ballaststoffzufuhr von 15 auf 30
Gramm pro Tag erhöht – das entspricht der
Aufnahme von fünf bis sechs Scheiben Voll-
kornbrot – kann EPIC-Ergebnissen zufolge
sein Darmkrebsrisiko um 40 Prozent senken.
Mit 100 Gramm rotem Fleisch pro Tag erhöht
sich dagegen das Darmkrebsrisiko um die
Hälfte.

Und auch zum Obst- und Gemüseverzehr lie-
fert EPIC einen wichtigen Befund: Wer viel
Obst und Gemüse isst, senkt sein Diabetes-
Risiko um immerhin 70 Prozent. Ernährungs-
experten wie Boeing warnen deshalb vor kurz-
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Das  Menschenmögliche tun.

Salmonellen für die Krebsbekämpfung

Wenn im menschlichen Organismus ein Krebs
wuchert, wandern dort häufig Bakterien ein
und vermehren sich. Dieses schon seit langem
bekannte Phänomen wollen sich Forscher des
Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung
im Kampf gegen den Krebs zunutze machen.
Ihnen ist es jetzt gelungen, genetisch veränder-
te Salmonellen in die Tumore krebskranker
Mäuse einzuschleusen. Bei Kontakt mit dem
Zucker L-Arabinose werden die ein-
gefügten Gene der Mikroben aktiv
und erzeugen messbares Licht. Ver-
abreicht man den mit diesen Sal-
monellen infizierten krebskranken
Mäusen L-Arabinose-Zucker, leuchten die in
den Tumor eingewanderten Bakterien, sodass
sich Lage und Größe des Tumors analysieren
lassen. Zusätzlich zum Licht, so die Vision der
Wissenschaftler, sollen (nicht krankmachen-
de) Bakterien künftig einmal direkt am Zielort
– also im Tumor selbst – Krebsmedikamente
produzieren und ausschütten.

Quelle: Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

sichtigen Schlussfolgerungen. Trotz vieler noch
offener Detailfragen ist eine vollwertige Er-
nährung immer gesundheitsfördernd.

Quelle: Ärztezeitung

Sportlich aktive Krebspatienten 
leben länger

Regelmäßiger Ausdauersport kann die krebs-
bedingte Sterblichkeit bei Brust- und Darm-
krebspatienten erheblich mindern. Das be-
richtete kürzlich Professor Lothar Kanz, On-

kologe an der Universitäts-
klinik in Tübingen bei einer
Fortbildungsveranstaltung in
Berlin. Bei Patienten, die
wöchentlich drei bis sechs

Stunden Walking beziehungsweise Schwim-
men, Joggen oder Rad fahren praktizierten,
war die tumorbedingte Sterberate um etwa die
Hälfte geringer als bei Patienten, die nicht
sportlich aktiv waren. Auch die Rückfallquote
lässt sich mit Ausdauersport offenbar um
knapp 50 Prozent reduzieren. Ob die beob-
achteten Effekte direkte Wirkungen der sport-
lichen Aktivität sind oder ob der Sport zu
einem besseren Allgemeinbefinden und damit
indirekt zu erhöhter Widerstandskraft gegen
den Tumor beiträgt, lässt sich nach derzeitiger
Studienlage noch nicht eindeutig beurteilen.

Quelle: Ärztezeitung
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